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Schkopau, 04.03.2026 

Gemeinde Schkopau           

Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport der Gemeinde 

Schkopau 

 

Bekanntmachung 
 

Einladung 

 

Zu der 8. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport der 

Gemeinde Schkopau lade ich Sie am 

 

Dienstag, den 17.03.2026 um 18:30 Uhr 

nach 06258 Schkopau, Schulstraße 18, Bürgerhaus, Ratssaal   

 

herzlich ein. 

 

Tagesordnung: 

 

I. Öffentlicher Teil 

TOP    1 .  Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden       

TOP    2 .  Verpflichtungserklärung und Belehrung einer sachkundigen Einwohnerin in den 

beratenden Ausschüssen der Gemeinde Schkopau       

TOP    3 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der anwesenden Mitglieder des 

Ausschusses für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport und der 

Beschlussfähigkeit       

TOP    4 .  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung       

TOP    5 .  Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung über die Behandlung von 

Tagesordnungspunkten in nicht öffentlicher Sitzung       

TOP    6 .  Einwohnerfragestunde       

TOP    7 .  Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil)       

TOP    8 .  Bericht des Bürgermeisters       

TOP    9 .  Bekanntgabe von (amtlichen) Mitteilungen       

TOP    10 .  Bericht des Gemeindeelternrates       

TOP    11 .  Bericht des Schulelternrates       

TOP    12 .  Information zu den Kinderzahlen       

TOP    13 .  Bericht des Jugendamtes zur pädagogischen Betreuung in den 

Kindertageseinrichtungen       

TOP    14 .  Bericht über den Jugendclub Schkopau       

TOP    15 .  Bericht über den Jugendclub Lochau       

TOP    16 .  Bericht über den Jugendclub Raßnitz       

TOP    17 .  Bericht über die Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Schkopau       

TOP    18 .  Anfragen und Anregungen       

TOP    19 .  Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung       

 

II. Nicht öffentlicher Teil 
TOP    20 .  Eröffnung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung       

TOP    21 .  Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sitzung (nicht öffentlicher Teil)       
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I. Öffentlicher Teil 

TOP    22 .  Bericht des Bürgermeisters       

 

II. Nicht öffentlicher Teil 
TOP    23 .  Anfragen und Anregungen       

TOP    24 .  Schließung des nicht öffentlichen Teils der Sitzung       

 

I. Öffentlicher Teil 

TOP    25 .  Schließung der Sitzung       

 

 

 

gez. Klaus-Dieter Kuß 

Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport 
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Bekanntmachung der Gemeinde Schkopau zur 

In- Kraft- Setzung des Bebauungsplans Nr. 5/1 „Gewerbegebiet in den Hufen“ 

der Gemeinde Schkopau, Ortsteil Knapendorf 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schkopau hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24. Februar 2026 

den Bebauungsplan Nr. 5/1 „Gewerbegebiet in den Hufen“ in der Fassung vom September 2025 

gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  

Das Plangebiet liegt am äußersten südlicher Ortsrand von Bündorf nördlich der südlich Landesstraße 

(L 172). Der Geltungsbereich umfasst ein Areal mit einer Größe von ca. 5 ha. 

Die Lage des Plangebietes ist aus dem angefügten Lageplan ersichtlich. 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann jedermann den Bebauungsplan und die dazugehörige 

Begründung bei der Gemeindeverwaltung Schkopau, Schulstraße 18, 06258 Schkopau während 

folgender Zeiten: 

montags und mittwochs von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 14.00 Uhr,  

dienstags von    9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr,  

donnerstags von   9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr und  

freitags von    9.00 Uhr – 12.00 Uhr  

in den Diensträumen des Bauamtes einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Des Weiteren kann der Bebauungsplan online über den Themenbrowser des Landkreis Saalekreis 

eingesehen werden. 

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach: 

 eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten   

Verfahrens- und Formvorschriften, 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Gemeinde Schkopau geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 

oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über die 

fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Vermögensnachteile nach den 

§§ 39 bis 42 BauGB sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 

hingewiesen. Die Fälligkeit des Anspruchs auf Entschädigung kann herbeigeführt werden, indem der 

Entschädigungsberechtigte die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 

Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen. 

 

§ 8 Abs. 3 KVG LSA lautet wie folgt: 
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„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz 

enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese 

Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 

Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift 

und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über 

die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.“ 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 5/1 „Gewerbegebiet in den Hufen“ in Kraft. 

 

Schkopau, den 04.03.2026 

 

Anlage: Übersichtsplan 

 

 

Lage des B-Plans Nr. 5/1 „Gewerbegebiet in den Hufen“ 
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